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Aufforderung zur Einreichung  

von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin  
und der Vertretung der Stadt Geldern  

                             im Jahr 2009  
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – 
KWahlO – vom 31. August 1993 
(GV.NRW.S.592, ber. S.967), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. März 2008 
(GV.NRW.S 222  ) fordere ich zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen auf. 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordru-
cke zu verwenden, die von der Wahlleiterin der 
Stadt Geldern, Issumer Tor 36, 47608 Geldern, 
Zimmer 239, montags - donnerstags von 8.30 - 
12.30 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr und frei-
tags von 8.30 - 12.30 Uhr kostenlos abgegeben 
werden. 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie 
der §§ 46b und 46d  des Kommunalwahlgeset-
zes - KWahlG  in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Juni 1998 (GV.NRW.S.454), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 
2008 (GV.NRW.S. 514), und der §§ 25, 26 und 
31 sowie der §§ 75a und 75b KWahlO weise 
ich hin. 

 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 

1.  Allgemeines 
 

1.1 Wahlvorschläge können von politischen 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes (Parteien), von Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbe-
werbern/innen), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. 

 

1.2 Als Bewerber/in einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Wahlvor-
schlag nur benannt werden, wer in einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung im 
Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Versammlung nicht 
zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihre Bewerber/in in einer Versamm-
lung von Wahlberechtigten aufstellen las-
sen. 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union ( Unionsbür-
ger/innen), die in Deutschland wohnen, sind 
unter den gleichen Vorraussetzungen wie 
Deutsche wählbar. 
Die Bewerber/innen und die Vertreter/innen 
für die Vertreterversammlungen sind in ge-
heimer Wahl zu wählen. Entsprechendes 
gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/innen auf der Reserveliste und 
für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/in für einen 
anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. 
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des 
Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
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Als Vertreter/in für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Ta-
ge des Zusammentritts der zur Wahl der 
Vertreter/innen einberufenen Versammlung 
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
Die Vertreter/innen für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerber/innen sind in-
nerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf 
der Wahlperiode, die Bewerber/innen für 
die Wahlbezirke frühestens nach der öffent-
lichen Bekanntgabe der Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 
Die in der Satzung der Partei oder Wähler-
gruppe hierfür vorgesehene Stelle kann ge-
gen den Beschluss einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung Einspruch erheben.  
Auf einen solchen Einspruch ist die Ab-
stimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist 
endgültig. 
Das Nähere über die Wahl der Vertre-
ter/innen für die Vertreterversammlung, ü-
ber die Einberufung und Beschlussfähigkeit 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
sowie über das Verfahren für die Wahl des 
Bewerbers/der Bewerberin regeln die Par-
teien und Wählergruppen durch ihre Sat-
zungen. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Wahl des Bewerbers/der Bewerberin mit 
Angaben über Ort und Zeit der Versamm-
lung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder, Vertreter/innen oder 
Wahlberechtigte/n und Ergebnis der Ab-
stimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen.  
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der 
Versammlung und zwei von dieser be-
stimmte Teilnehmer/innen gegenüber der 
Wahlleiterin an Eides Statt zu versichern, 
dass die Wahl des Bewerbers/der Bewer-
berin für das Amt  des Bürgermeister/der 
Bürgermeisterin und der Bewerber/innen für 
die Vertretung in geheimer Abstimmung er-
folgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat 
sich die Versicherung an Eides Statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung 
der Reihenfolge der Bewerber/innen und 
die Bestimmung der Ersatzbewerber/innen 
in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Die 
Beibringung einer Ausfertigung der Nie-
derschrift und der Versicherung an Ei-
des Statt bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Vorraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschla-
ges. 
 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im 
Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufen-
den Wahlperiode nicht ununterbrochen in 
der zu wählenden Vertretung, in der Vertre-
tung des zuständigen Kreises, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus 
dem Land im Bundestag vertreten, so kann 
sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und 
Programm hat; dies gilt nicht für auf Lan-
desebene organisierte Parteien, die die Un-
terlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum 
Tage der Wahlausschreibung ordnungsge-
mäß beim Bundeswahlleiter eingereicht ha-
ben. 

 Welche Parteien, die auf Landesebene 
organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 
KwahlG dem Bundeswahlleiter die Unterla-
gen eingereicht haben und wo und bis zu 
welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung 
der ordnungsgemäßen Einreichung von 
Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, 
wird das Innenministerium öffentlich be-
kannt machen. 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bür-

germeisters/ der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürger-

meisters/der Bürgermeisterin können auch 
von Parteien und Wählergruppen gemein-
sam eingereicht werden. In diesem Fall ist 
der Bewerber/die Bewerberin entweder in 
einer gemeinsamen Versammlung oder in 
getrennten Versammlungen der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Trä-
ger des gemeinsamen Wahlvorschlags dür-
fen keinen anderen als den gemeinsamen 
Bewerber/die gemeinsame Bewerberin 
wählen und zur Wahl vorschlagen.  
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bür-
germeisters/der Bürgermeisterin soll nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
eingereicht werden. Er muss enthalten: 
-  den Namen und ggf. die Kurzbezeich-

nung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreicht; andere 
Wahlvorschläge können durch ein 
Kennwort des Wahlvorschlagsträgers 
gekennzeichnet werden; 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag 
der Geburt, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) sowie Staatsangehö-
rigkeit des Bewerbers/der Bewerberin 
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Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und 
Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-

lergruppe muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 
15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen 
aller beteiligten Wahlvorschlagsträger un-
terzeichnet sein. Bei anderen Wahlvor-
schlägen muss der Unterzeichner/die Un-
terzeichnerin des Wahlvorschlages im 
Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genann-

ten Parteien und Wählergruppen müssen 
außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten der Stadt Geldern persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; 
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Ein-
zelbewerbern/innen. Die Wahlberechti-
gung ist nachzuweisen. Die ordnungs-
gemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Vorraus-
setzung für das Vorliegen eines gülti-
gen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, 
die der Wahlvorschlagsträger nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden.  

Unterstützungsunterschriften für gemein-
same Wahlvorschläge sind nur beizubrin-
gen, wenn alle beteiligten Wahlvorschlags-
träger unter die in Nr. 1.3 genannten Par-
teien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 

200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, 
so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO 
zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beach-
ten: 
-  Die Formblätter werden auf Anforde-

rung von der Wahlleiterin kostenfrei ge-
liefert. Bei der Anforderung sind die Be-
zeichnung der Partei oder Wählergrup-
pe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei Einzelbewerbern/innen das 
Kennwort, sowie Familienname, Vor-
namen und Wohnort des/der vorzu-
schlagenden Bewerbers/Bewerberin 
anzugeben. Die Wahlleiterin hat diese 
Angaben im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahl-
vorschlag unterstützen, müssen dies 
auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; neben 
der Unterschrift sind Familienname, 
Vornamen, Tag der Geburt, Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeich-
ners/der Unterzeichnerin anzugeben. 

- Für jeden Unterzeichner/jede Unter-
zeichnerin ist auf dem Formblatt oder 
gesondert eine Bescheinigung der 
Stadt Geldern nach dem Muster der 
Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
dass er im Wahlgebiet wahlberechtigt 
ist. 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberech-
tigte darf nur einen Wahlvorschlag un-
terzeichnen; hat jemand mehrere 
Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine/ihre Unterschrift auf allen Wahl-
vorschlägen ungültig; die gleichzeitige 
Unterzeichnung eines Wahlvorschlags 
für einen Wahlbezirk und einer Reser-
veliste bleibt unberührt. 
Die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags durch den Bewerber/die Be-
werberin ist zulässig, wenn dieser/diese 
in der Stadt Geldern wahlberechtigt ist. 
 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
- Die Zustimmungserklärung des Bewer-

bers/der Bewerberin nach dem Muster 
der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklä-
rung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. Dabei hat 
der Bewerber/die Bewerberin zu versi-
chern, dass er/sie für keine andere 
Wahl zum Bürgermeister/zur Bürger-
meisterin oder Landrat/Landrätin kandi-
diert. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Vor-
raussetzung eines gültigen Wahlvor-
schlages. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach 
dem Muster der Anlage 13b zur KWah-
lO; die Bescheinigung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11d zur KWahlO abgege-
ben werden. 

-  Bei Wahlvorschlägen von Parteien und 
Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der 
Partei oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung des Bewerbers/der Bewerberin 
(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 
17 Abs. 8 KwahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides Statt (Anlage 
10c zur KWahlO). 
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3.  Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk 

soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO eingereicht werden. Er muss ent-
halten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeich-

nung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/innen 
können durch ein Kennwort gekenn-
zeichnet werden. 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag 
der Geburt, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) sowie Staatsangehö-
rigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; 
bei Beamten/Beamtinnen und Arbeit-
nehmern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 
Abs. 1 und 6 KwahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbe-
hörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, 
anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und 
Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. 
 

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 
15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein Un-
terzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre 
Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst 
leisten. 

 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genann-

ten Parteien und Wählergruppen für einen 
Wahlbezirk müssen ferner von mindestens 
5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für 
den der Kandidat/die Kandidatin aufgestellt 
ist, persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/innen. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen: Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung  mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung 
der Unterzeichner/innen bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Vorraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig erbracht wer-
den. 

 

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahl-
bezirk von mindestens 5 Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die Un-
terschriften auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbrin-
gen. 
Nr. 2.4. gilt mit der Maßgabe entsprechend, 
dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin 
im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Un-
terzeichnung des Wahlvorschlags durch 
den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 
 

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
- Die Zustimmungserklärung des Bewer-

bers/der Bewerbein nach dem Muster der 
Anlage 12a zu KWahlO; die Erklärung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
abgegeben werden. Die ordnungsgemä-
ße Abgabe der Zustimmungserklärung 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Vorraussetzung für die Abgabe eines gül-
tigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach 
dem Muster der Anlage 13 zur KWahlO; 
die Bescheinigung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der An-
lage 11a zur KWahlO erteilt werden. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder 
Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der 
Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung 
der Bewerber/innen mit den nach § 17 
Abs. 8 KwahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides Statt; ihrer Beifü-
gung bedarf es nicht, soweit eine Ausfer-
tigung der Niederschrift und der Versi-
cherungen an Eides Statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt 
ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs.8 dieser Be-
kanntmachung). 

- Sofern sich Beamte/Beamtinnen oder 
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen nach § 
13 Abs. 1 oder 6 des KwahlG bewerben, 
eine Bescheinigung über Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnis, falls die Wahl-
leiterin dies zur Behebung von Zweifeln 
für erforderlich hält. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewer-

ber/innen benannt werden, die für eine Par-
tei oder Wählergruppe auftreten. Die Re-
serveliste muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 
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4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der 
Anlage 11b zur KWahlO eingereicht wer-
den. Sie muss enthalten: 
- den Namen der Partei oder Wählergrup-

pe, die die Reserveliste einreicht; 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag 

der Geburt, Geburtsort und Anschrift so-
wie Staatsangehörigkeit der Bewer-
ber/innen in erkennbarer Reihenfolge; bei 
Beamten/Beamtinnen  und Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 
1 und 6 des KwahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehör-
de oder die Gesellschaft, Stiftung oder 
Anstalt, bei der sie angestellt sind, an-
zugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauenspersonen und stell-
vertretenden Vertrauenspersonen enthal-
ten. 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen wer-
den, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, 
unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, 
Ersatzbewerber/in für einen/einer im Wahl-
bezirk oder für einen/eine auf einer Reser-
veliste aufgestellten/aufgestellte Bewer-
ber/in sein soll. 
 

4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der 
Reserveliste Ersatzbewerber/in für einen im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Re-
serveliste aufgestellten anderen Bewer-
ber/aufgestellte andere Bewerberin sein 
(§16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reser-
veliste ferner enthalten: 
- den Familien- und Vornamen des/der zu 

ersetzenden Bewerbers/Bewerberin, 
- den Wahlbezirk oder die laufende Num-

mer der Reserveliste, in dem oder unter 
der/die zu ersetzende Bewerber/in auf-
gestellt ist. 

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten 

Parteien und Wählergruppen müssen au-
ßerdem von mindestens 22 Wahlberechtig-
ten persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 

 

4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 22 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 
sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach dem Muster der Anlage 14b 
zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung 
der Formblätter ist die Bezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für 
die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entspre-
chend. Die Zustimmungserklärung der Be-
werber/innen ist auf der Reserveliste nach 
dem Muster der Anlage 11b oder einzeln 
nach dem Muster der Anlage 12b zur 
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung 
der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Be-
werber/innen gleichzeitig für einen Wahlbe-
zirk aufgestellt sind und die Bescheinigung 
dem Wahlvorschlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin und der Vertre-
tung der Stadt Geldern sind spätestens bis 
zum 48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr (Aus-
schlussfrist) bei der Wahlleiterin der Stadt 
Geldern, Issumer Tor 36, 47608 Geldern, Zim-
mer 239, einzureichen. 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschlä-
ge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, vorher noch beho-
ben werden können. 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung 
der Wahlbezirke vom 24.September 2008 wird 
hingewiesen. 
 
 
Geldern, 13.Oktober 2008  
 
Stadt Geldern 
 
Berges 
Erste Beigeordnete als Wahlleiterin 
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Öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen SL 15323, zzt. unbekannten Aufenthal-
tes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.99229.0 vom 24.09.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PKN 6 EH 1, zzt. unbekannten Aufent-
haltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.06823.1 vom 24.09.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PKNEC 39, zzt. unbekannten Aufent-
haltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgenden 
Aktenzeichen: 00094.07146.1 vom 02.10.2008 
 00094.07823.7 vom 14.10.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen SWD63K2, zzt. unbekannten Aufent-
haltes 
Schriftliche  Bußgeldbescheide mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07314.6 vom 06.10.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PTU 86 VJ, zzt. unbekannten Aufent-
haltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07468.1 vom 07.10.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PKLH561, zzt. unbekannten Aufenthal-
tes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07533.5 vom 08.10.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PN 30653, zzt. unbekannten Aufenthal-
tes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07565.3 vom 08.10.2008 
 
Empfänger: 
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen LPA 00886, zzt. unbekannten Aufent-
haltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07736.2 vom 13.10.2008 
 

Empfänger: 
An Herr Ion Nicola, Halter des Fahrzeuges mit 
dem Kennzeichen KLE-QL 431, zzt. unbekann-
ten Aufenthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.07400.2 vom 17.10.2008 
 
Die oben bezeichneten Schriftstücke  konnten 
wegen des unbekannten Aufenthaltsortes an 
die  Halter der Fahrzeuge mit den o.a. Kennzei-
chen nicht auf dem Postweg zugestellt werden.   
 
Die o.g. Schriftstücke werden an die Halter der 
Fahrzeuge mit den o.a. Kennzeichen hiermit 
gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I  S. 2354) 
in der zurzeit geltenden Fassung öffentlich zu-
gestellt.  
 
Die Schriftstücke wurden gemäß VwZG beim 
Ordnungsamt der Stadt Geldern, Issumer Tor 
36, Zimmer 135 hinterlegt und können vom 
Empfangsberechtigten jederzeit während der 
Dienststunden abgeholt werden.  
 
 
Geldern, 21.10.2008 
  
Janssen 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung  
gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

 
Empfänger:    
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen HS – 28 G, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgenden 
Aktenzeichen: 00094.04578.9 vom 29.09.2008 
 00094.05101.0 vom 10.10.2008 
 
Empfänger:   
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen B 54 FHE, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgenden 
Aktenzeichen: 00093.98379.3 vom 22.10.2008 
 00094.07493.2 vom 22.10.2008 
 
Empfänger:   
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen SLU 16 SR, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.99323.7 vom 24.10.2008 
 
Empfänger:   
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PKN GA 94, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftliche  Bußgeldbescheide mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.99316.4 vom 24.10.2008 
 
Empfänger:   
An den Halter des Fahrzeuges mit dem Kenn-
zeichen PKN ES 39, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes 
Schriftlicher Bußgeldbescheid mit folgendem 
Aktenzeichen: 00094.99315.6 vom 24.10.2008 
 
 

Die oben bezeichneten Schriftstücke  konnten 
wegen des unbekannten Aufenthaltsortes an 
die  Halter der Fahrzeuge mit den o.a. Kennzei-
chen nicht auf dem Postweg zugestellt werden.   
 

Die o.g. Schriftstücke werden an die Halter der 
Fahrzeuge mit den o.a. Kennzeichen hiermit 
gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I  S. 2354) 
in der zurzeit geltenden Fassung öffentlich zu-
gestellt.  
 

Die Schriftstücke wurden gemäß VwZG beim 
Ordnungsamt der Stadt Geldern, Issumer Tor 
36, Zimmer 135 hinterlegt und können vom 
Empfangsberechtigten jederzeit während der 
Dienststunden abgeholt werden.  
 
 

Geldern, 24.10.2008 
 

Janssen 
Bürgermeister 

Widmung von Straßen 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der derzeit gültigen Fassung 
werden hiermit 
 
1)  die „Florastraße“ in Geldern-Walbeck, 
 
2)  die Straße „An der Contrescarpe“ in Gel-

dern, 
 
3) die Straße „An der Seidenweberei“ in Gel-

dern-Walbeck, Flur 13, von der „Kevelaerer 
Straße“ bis zur Flurstücksgrenze 429/430, 
sowie Stichstraße bis Flurstück 437, 

 
4) die Straße „Op den Kamp“ in Geldern-Pont 
 
mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Ver-
kehr gewidmet und gem. § 3 Abs. 1 StrWG NW 
als Gemeindestraßen eingestuft. 
 
Als öffentliche Fuß- bzw. Fuß- und Radwege 
werden gewidmet: 
 
1)  der Weg entlang der hinteren Grundstücks-

grenzen der Häuser „Am Schmaelenhof“ in 
Geldern-Hartefeld, Gemarkung Vernum, Flur 
3, Flurstücke 917 bis 931, 

 
2) der Verbindungsweg (Fuß- und Radweg) 

zwischen „Fürstenberger Straße“ und „Loth-
ringer Straße“ in Geldern, 

 
3) der Fuß- und Radweg zwischen „Klümpen-

weg“ und „Op den Kamp“ 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen jede der vorstehenden Widmungen 
kann vor dem Verwaltungsgericht in 40213 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsak-
tes Klage erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, die angefochtene Verfügung 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechts-
behelfsfrist nur gewahrt, wenn die Klageschrift 
vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht einge-
gangen ist. Falls die Frist durch das Verschul-
den eines von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden.  
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Hinweis der Verwaltung:  
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist 
das einer Klage bisher vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Zur 
Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich 
Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst 
mit der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in in 
Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können 
so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld 
einer Klage sicher behoben werden. Die Klage-
frist von einem Monat wird durch einen solchen 
außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch 
nicht verlängert. 
 
Geldern, 21.10.2008 
 
Janssen 
Bürgermeister 

Ersatzbestimmung 
für den Rat der Stadt Geldern 

 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommu-
nalwahl im Lande Nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV NRW S. 
454, ber. S. 509), geändert durch Gesetz zur 
Änderung des Landeswahlgesetzes und ande-
rer Gesetze vom 23.03.1999 (GV NRW S. 66; 
ber. S. 70), Artikel I des Gesetzes zur Änderung 
wahlrechtlicher Vorschriften vom 14.07.1999 
(GV NRW S. 412), Artikel III des Gesetzes zur 
weiteren Stärkung der Bürgerbeteiligung in den 
Kommunen vom 28.03.2000 (GV NRW S. 245); 
Artikel 3 des Gesetzes vom 16.12.2003 (GV 
NRW S. 766), in Kraft getreten am 1. Januar 
2004; Artikel 3 des Gesetzes vom 16.11.2004 
(GV NRW S. 644), in Kraft getreten am 1. Ja-
nuar 2005; Artikel 4 des Vierten Befristungsge-
setzes vom 05.04.2005 (GV NRW S. 332), in 
Kraft getreten am 30. April 2005; Artikel 23 des 
Gesetzes vom 12.12.2006 (GV NRW S. 622), in 
Kraft getreten am 1. Januar 2007; Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 
374), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; 
Artikel 1 Nr. 3, 5, 6 und 7 des Gesetzes über 
die Zusammenlegung der allgemeinen Kom-
munalwahlen mit den Europawahlen vom 24. 
Juni 2008 (GV NRW S. 514), in Kraft getreten 
am 16. Juli 2008, stelle ich fest, dass Frau Ur-
sula van Düren, Am Booshof 65A, 47608 Gel-
dern aus der Reserveliste der SPD Nachfolge-
rin der Frau Renate Janßen, Kiefernweg 3, 
47608 Geldern ist, da Frau Janssen am 
22.10.2008 auf ihr Ratsmandat verzichtet hat. 
 
Gegen diese Entscheidung kann gemäß § 39 
Kommunalwahlgesetz NRW 
 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes 
b) die für die Stadt zuständige Leitung solcher 

Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 
 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser 
Feststellung Einspruch erheben, wenn eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl ge-
mäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c Kommu-
nalwahlgesetz NRW für erforderlich gehalten 
wird. 
 

Der Einspruch ist bei mir schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Geldern, 27.10.2008 
 
Berges 
Wahlleiterin 



 

Seite 9 
 
Gelderner Amtsblatt . Ausgabe 14 . Jahrgang 2008 . vom 29.10.2008 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geldern . Der Bürgermeister . Issumer Tor 36 . 47608 Geldern 
 

Ersatzbestimmung 
für den Rat der Stadt Geldern 

 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommu-
nalwahl im Lande Nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV NRW S. 
454, ber. S. 509), geändert durch Gesetz zur 
Änderung des Landeswahlgesetzes und ande-
rer Gesetze vom 23.03.1999 (GV NRW S. 66; 
ber. S. 70), Artikel I des Gesetzes zur Änderung 
wahlrechtlicher Vorschriften vom 14.07.1999 
(GV NRW S. 412), Artikel III des Gesetzes zur 
weiteren Stärkung der Bürgerbeteiligung in den 
Kommunen vom 28.03.2000 (GV NRW S. 245); 
Artikel 3 des Gesetzes vom 16.12.2003 (GV 
NRW S. 766), in Kraft getreten am 1. Januar 
2004; Artikel 3 des Gesetzes vom 16.11.2004 
(GV NRW S. 644), in Kraft getreten am 1. Ja-
nuar 2005; Artikel 4 des Vierten Befristungsge-
setzes vom 05.04.2005 (GV NRW S. 332), in 
Kraft getreten am 30. April 2005; Artikel 23 des 
Gesetzes vom 12.12.2006 (GV NRW S. 622), in 
Kraft getreten am 1. Januar 2007; Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 
374), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; 
Artikel 1 Nr. 3, 5, 6 und 7 des Gesetzes über 
die Zusammenlegung der allgemeinen Kom-
munalwahlen mit den Europawahlen vom 24. 
Juni 2008 (GV NRW S. 514), in Kraft getreten 
am 16. Juli 2008, stelle ich fest, dass Herr Mi-
chael Seidel, Zur Löp 5, 47608 Geldern aus der 
Reserveliste der SPD Nachfolger des Herrn 
Karlheinz Janßen, Kiefernweg 3, 47608 Gel-
dern ist, da Herr Janssen am 22.10.2008 auf 
sein Ratsmandat verzichtet hat. 
 
Gegen diese Entscheidung kann gemäß § 39 
Kommunalwahlgesetz NRW 
 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes 
b) die für die Stadt zuständige Leitung solcher 

Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 
 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser 
Feststellung Einspruch erheben, wenn eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl ge-
mäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c Kommu-
nalwahlgesetz NRW für erforderlich gehalten 
wird. 
 

Der Einspruch ist bei mir schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Geldern, 27.10.2008 
 
Berges 
Wahlleiterin 

Bekanntmachung 
der betriebsfertigen Herstellung  
öffentlicher Abwasseranlagen  

gemäß § 5 der Abwasserbeseitigungssatzung  
der Stadt Geldern 

 
In den nachfolgend markierten  Straßen sind 
öffentliche Abwasserleitungen betriebsfertig 
hergestellt. Die Art der Abwasserleitungen sind 
gekennzeichnet durch R (Regenwasserkanal), 
S (Schmutzwasserkanal), M (Mischwasserka-
nal) bzw. S/D (Schmutzwasserdruckentwässe-
rung). Nach den Bestimmungen des § 5 der 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Gel-
dern vom 30.11.1988 in der derzeit gültigen 
Fassung ist damit der Anschlusszwang wirksam 
geworden. Alle für den Anschlusszwang in Fra-
ge kommenden Anschlussberechtigten haben 
ihre Grundstücke mit den zur ordnungsgemä-
ßen Entwässerung erforderlichen Einrichtungen 
zu versehen. 
 
Geldern; Am Liebfrauenpark (S), 

 
 
Veert; Martinistraße / Tombergsweg (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldern, 21.10.2008 
 
Janssen 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntgabe 
 
Empfänger: 
Herr Kevin Winkels, zuletzt wohnhaft in 47608 
Geldern, Honselaersweg 16 
 
Schriftstück: 
Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid vom 
15.10.2008, Aktenzeichen 50 20 6114 
 
Der Bescheid kann wegen des unbekannten 
Aufenthaltsortes nicht an den Adressaten auf 
dem Postweg zugestellt werden. 
 
Der Bescheid wird an den Adressaten gem. 
§ 37 Abs. 5 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch  
(BGBl I 2001, S. 130) in der zur Zeit gültigen 
Fassung i. V. m. § 10 Abs. 1 S. 1 Verwaltungs-
zustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (GV. NRW. 2006 S. 94) in der zur 
Zeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gege-
ben. 
 
Der Bescheid ist beim Amt für Arbeit und Sozia-
les der Stadt Geldern, Issumer Tor 36, 47608 
Geldern, Büro 503 hinterlegt und kann vom 
Empfangsberechtigten während der Dienst-
stunden abgeholt werden. 
 
Geldern, 22.10.2008 
 
Janssen 
Bürgermeister 


